Die amtliche Beglaubigung

Alle kopierten Zeugnisse und Urkunden, die Sie Ihrer Bewerbung beilegen, müssen amtlich beglaubigt sein. Unbeglaubigte Kopien werden nicht anerkannt.

Amtlich beglaubigen kann jede öffentlichen Stelle, die ein Dienstsiegel führt. Dies sind z. B.: Behörden, Notare, öffentlich-rechtlich organisierte Kirchen, Einwohnermeldeämter, die Schule, die das Zeugnis ausgestellt hat. Nicht anerkannt werden Beglaubigungen von folgenden Stellen (auch wenn sie ein Siegel führen): Rechtsanwälte, Vereine, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer.

Die amtliche Beglaubigung muss mindestens enthalten:

1. die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift/Kopie mit dem vorgelegten Schriftstück übereinstimmt,

2. die genaue Bezeichnung des Schriftstückes, dessen Abschrift/Kopie beglaubigt wird,

3. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des Beglaubigenden und das Dienstsiegel.

Bei mehrseitigen Dokumenten genügt es, wenn nur eine Seite mit dem Beglaubigungsvermerk und der Unterschrift versehen ist, sofern alle Blätter aufgefächert (bzw. schuppenartig) übereinandergelegt, geheftet und so gesiegelt werden, dass auf jeder Seite ein Teil des Dienstsiegelabdrucks erscheint.

Jede Seite kann auch gesondert beglaubigt werden. In diesem Fall muss darauf geachtet werden, dass auf jeder Seite des Originals der Name des Inhabers des Schriftstückes steht. Ist er nicht überall angegeben, muss er in die Beglaubigungsvermerke aufgenommen werden, zusammen mit einem Hinweis auf die Art des Schriftstücks.

Befindet sich  auf der Vorder- und Rückseite eines Blattes eine Kopie und kommt es auf den Inhalt beider Seiten an, muss sich der Beglaubigungsvermerk auf die Vorder- und Rückseite beziehen. Ist dies nicht der Fall, müssen Vorder- und Rückseite gesondert beglaubigt sein.

Befindet sich auf dem Original ein im Papier eingedrücktes Siegel (ein sogenanntes Prägesiegel), so wird dieses in der Regel auf der Kopie nicht sichtbar sein. Der Beglaubigungsvermerk auf der Kopie muss dann dahin erweitert werden, dass sich auf dem Original ein Prägesiegel des Ausstellers des Schriftstücks befunden hat.

Gesetzliche Grundlagen

Auch im Bundesland Brandenburg ist durch Gesetze und Verordnungen geregelt, welche Stellen befugt sind, Beglaubigungen zu erteilen und welche Anforderungen an die ordnungsgemäße Ausführung gestellt werden. Maßgebend für die richtige Ausführung einer Beglaubigung ist 

§ 33 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) in der jeweils gültigen Fassung. 

